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§ 87b GKUFG 1998 Allgemeine
Meldepflicht

 GKUFG 1998 - Gemeindebeamten-Kranken- und Unfallfürsorgegesetz 1998 - GKUFG 1998

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 15.01.2026

Die nach dem IV. Hauptstück Anspruchsberechtigten haben alle Tatsachen, die für die Beurteilung des Vorliegens, die

Änderung oder die Beendigung von Leistungsansprüchen, deren Abwicklung oder deren Rückforderung von

Bedeutung sind, binnen einem Monat nach dem Eintritt der Tatsache dem Gemeindeverband für die Kranken- und

Unfallfürsorge der Tiroler Gemeindebeamten zu melden. In einzelnen Bestimmungen festgelegte Verp:ichtungen zur

Mitteilung von Tatsachen bleiben dadurch unberührt.
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